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§ 111 GuKG
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.10.2023

(1) Kinderkrankenp eger, psychiatrische Gesundheits- und Krankenp eger sowie Hebammen, die vor Inkrafttreten der

Novelle des Gesundheits- und Krankenp egegesetzes, BGBl. I Nr. 95/1998, eine Tätigkeit in der allgemeinen

Gesundheits- und Krankenp ege durch mindestens sechs Monate hindurch vollbeschäftigt oder entsprechend länger

bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben, sind berechtigt, die Tätigkeit im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes

weiterhin auszuüben.

(2) Diplomierte Gesundheits- und Krankenp eger, die eine Tätigkeit ausschließlich in der Kinder- und

Jugendlichenp ege oder in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenp ege vor Inkrafttreten der Novelle des

Gesundheits- und Krankenp egegesetzes, BGBl. I Nr. 95/1998, durch mindestens sechs Monate hindurch

vollbeschäftigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben, sind berechtigt, die Tätigkeit im

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes weiterhin auszuüben.

(3) Der Landeshauptmann hat auf Grund der nachgewiesenen Berufstätigkeit über Antrag eine Bestätigung

auszustellen. Diese Bestätigung berechtigt zur Berufsausübung im jeweiligen Zweig des gehobenen Dienstes für

Gesundheits- und Krankenpflege.

In Kraft seit 01.07.1998 bis 31.12.9999
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